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Zusammenfassung des Aktionsplans zur Mitteilung an die EU  
gem. § 47d Abs. 7 BImSchG  

der Gemeinde Kremperheide vom 28.10.2008 
1.   Allgemeines  
1.1  Beschreibung der Gemeinde sowie der Hauptverkehrsstraßen, Haupteisenbahn-
strecken oder Großflughäfen und anderer Lärmquellen, die zu berücksichtigen sind 
 
Beschreibung der Gemeinde, Hauptverkehrsstraßen, Haupteisenbahnstrecken  
und anderer Lärmquellen. 
Die Gemeinde Kremperheide ist eine Wohngemeinde mit 2.550 EW, liegt im Süd-
Westen des Kreises Steinburg. Sie ist verkehrlich über die Autobahn A 23 im Norden 
und über die Bahnlinie Hamburg-Westerland gut zu erreichen. Im Norden befindet sich 
das Stadtgebiet Itzehoe. Die westliche, östliche und südliche Umgebung ist ländlich ge-
prägt. Nachbargemeinden Breitenburg-Nordoe, Hodorf, Dägeling und Krempermoor. 

Die Gemeinde Kremperheide besteht entsprechend eines Straßendorfes aus einem 
langgezogenen Wohnbereich mit einigen Gewerbebetrieben an der L 120 und weiteren 
Wohnsiedlungen im Westen und Osten sowie im Norden zwischen der L 120 und der 
Bahnlinie. Im Ortszentrum ist westlich der L 120 ein kleines Gewerbegebiet angesiedelt. 
Der östlich der Bahnlinie befindliche Teil des Gemeindegebietes wird geprägt von einem 
großflächigen Naherholungsbereich mit Grünflächen, Wald und Seen eingebettet in ein 
besonders geschütztes Binnendünengelände. An diesen Grüngürtel schließt sich im Os-
ten der Standortübungsplatz der Kaserne Breitenburg-Nordoe an, der z. Zt. für eine ü-
berwiegend naturnahe landschaftsverträgliche Nutzung überplant wird.. 

 
1.2 Für die Aktionsplanung zuständige Behörde 
Gemeinde Kremperheide / GKZ: 61056 
Amt Krempermarsch, Der Amtvorsteher, Birkenweg 29, 25361 
Krempe, Tel.: (04824) 3890-25, Fax: 3890-10,  
E-Mail: d.trapke@amt-krempermarsch.landsh.de 

 
1.3 Rechtlicher Hintergrund 
Zur Umsetzung der Umgebungslärmrichtlinie 2002/49/EG sind gemäß §§ 47a-f Bundes-
Immissionsschutzgesetz Lärmaktionspläne aufzustellen, mit denen Lärmprobleme und 
Lärmauswirkungen geregelt werden. 

 
1.4 Geltende Grenzwerte  

 LDEN LNight  

16. BImSchV (§ 2 
Abs. 1 Nr. 3) 65 dB(A) 54 dB(A) Grenzwerte für Neubau und  

wesentliche Änderung 

VLärmSchR 97 72 dB(A) 62 dB(A) Sanierungswerte für bestehende 
Straßen in der Baulast des Bundes 
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2. Bewertung der Ist-Situation 
2.1 Zusammenfassung der Daten der Lärmkarten 
 

Fläche Einwohner Wohnungen LStr_Ges 
4.0 2.550 1.086 0.0 

 
Ermittelte Zahl der von Lärm an Hauptverkehrsstraßen belasteten Menschen  
 
LDEN   dB(A) Belastete Menschen –  

Straßenlärm 
LNight   dB(A) Belastete Menschen –  

Straßenlärm 
über 55 bis 60 0  über 50 bis 55 0 
über 60 bis 65 0  über 55 bis 60 0 
über 65 bis 70 0  über 60 bis 65 0 
über 70 bis 75 0  über 65 bis 70 0 
über 75 0  über 70 0 
Summe 0  Summe 0 
 
 
Ermittelte Zahl der von Lärm an Hauptverkehrsstraßen belasteten Fläche und Wohnungen  
 

LDEN dB(A) Fläche in km² Wohnungen 
55 - 65 dB(A) LDEN 0 0 
65 - 75 dB(A) LDEN 0 0 
 über 75 dB(A) LDEN 0 0 

Summe 0 0 

 
 
 

Ermittelten Anzahl von Personen, die Lärm ausgesetzt sind, 

dB(A) LDEN dB(A) LNight 

  <50 0 
>55 - 65 0 >50 - 55 0 
>65 - 70 0 >55 - 60 0 

> 70 0 > 60 0 

 

2.2 Bewertung der Anzahl von Personen, die Lärm ausgesetzt sind 

Es sind keine Personen durch den Straßenlärm belastet. 
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2.3 Angabe von Lärmproblemen und verbesserungsbedürftigen Situationen 
Folgende Ziele wären wünschenswert:                               betroffene Personen 

kurzfristiges Handlungsziel zur Vermeidung von Gesundheitsge-
fährdungen bei über 65 dB(A) tags u 55 dB(A) nachts 0 0 % 

Mittelfristiges Handlungsziel zur Prävention 
bei über 62 dB(A) tags u. 52 dB(A) nachts 0 0 % 

langfristiges Vorsorgeziel bei über 55 dB(A) tags u. 45 dB(A) nachts 0 0 % 

 

3. Maßnahmenplanung 
3.1 Bereits vorhandene Maßnahmen zur Lärmminderung 
soweit mögliche mit Kosten, Datum der Einführung und des Abschlusses 
der Maßnahmen und Anzahl entlasteter Personen 

 
 

 
3.2 Geplante Maßnahmen zur Lärmminderung für die nächsten fünf Jahre 

Es sind keine Maßnahmen erforderlich. 

3.3 Schutz ruhiger Gebiete / Festlegung und geplante Maßnahmen 
zu deren Schutz für die nächsten fünf Jahre 

 
 

3.4 Langfristige Strategien zu Lärmproblemen und Lärmauswirkungen 
 
 

3.5 Schätzwerte für die Reduzierung der Zahl der betroffenen Personen 
 
 

4. Formelle und finanzielle Informationen 
4.1 Datum der Aufstellung des Aktionsplans  
16.12.2008 
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4.2 Datum des Abschlusses des Aktionsplans 

16.12.2008 
 

 

4.3 Mitwirkung der Öffentlichkeit / Protokoll der öffentlichen Anhörungen 

 
 

 

4.4 Bewertung der Durchführung und der Ergebnisse des Aktionsplans 

  
 

4.5 Kosten für die Aufstellung und Umsetzung des Aktionsplans 
 
 

4.6 Weitere finanzielle Informationen 
 
 

4.7 Link zum Aktionsplan im Internet 

www.laerm.schleswig-holstein.de 
 

 

 

Krempe, 19.1.2009 
 
Amt Krempermarsch 
Der Amtsvorsteher 
Im Auftrage 
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